
gesetzte Urkunde) anerkannt.46 Das Gleiche gilt im Hinblick
auf die fest mit demRahmen eines Kraftfahrzeuges verschraub-
te Fahrgestellnummer.47 Wer diese Nummer verändert, begeht
daher eine Urkundenfälschung. Wird hingegen ein Motor le-
diglich aus einem PKW aus- und in einen anderen eingebaut,
scheidet eine Urkundenfälschung aus, weil die Nummer nur im
Hinblick auf den Motorblock, nicht hingegen der mit einer
Nummer versehene Motor zusammen mit dem Auto, in wel-
ches er eingebaut ist, eine (zusammengesetzte) Urkunde dar-
stellt.48 Etwas anderes soll allerdings für das Fahrgestell gelten,
da dieses „für den Nachweis der Identität eines bestimmten
Kraftwagens […] das bedeutungsvollste Merkmal“ darstellt.49
Wer also den Rahmen eines PKW, der eine Fahrgestellnummer
trägt, gegen einen Rahmen mit einer anderen Nummer aus-
wechselt, begeht eine Urkundenfälschung.50 Das Gleiche gilt
für Rahmenteile, sofern auf ihnen die Fahrgestellnummer an-
gebracht ist. Dagegen stellt das amtliche Nummernschild eine
gleich mehrfach zusammengesetzte Urkunde dar:51 Der Zulas-
sungsstempel bzw. die Zulassungsplakette (oder auch die amtli-
che Prüfplakette für die Hauptuntersuchung52) wird mit dem
Nummernschild fest verbunden.53 Dieses wird dann am Fahr-
gestell des Kraftfahrzeugs fest angebracht. Dadurch wird be-
wiesen, dass dieses Fahrzeug für einen bestimmtenHalter unter
dieser Kennzeichennummer im Zulassungsregister eingetragen
und zum öffentlichen Verkehr zugelassen ist. Dagegen stellt ein
sog. „rotes“ Kraftfahrzeugkennzeichen in der Regel keine zu-
sammengesetzte Urkunde dar, weil es nach § 16 V 2 FZV nicht
fest mit dem Fahrzeug verbundenwerdenmuss.54

F. AUSBLICK
Vielfach wird es zweifelhaft sein, ob ein Schriftstück eine „nor-
male“ oder eine „zusammengesetzte Urkunde“ darstellt.
Nimmt man es genau, so könnte selbst der geschriebene Brief

als „zusammengesetzte Urkunde“ angesehen werden, denn das
Schriftstück erlangt seinen Aussagegehalt erst mit der festen
Verbindung von Tinte und Papier. Wenn man zudem bedenkt,
dass der Beweiswert der zusammengesetzten Urkunde gerade
erst durch die feste Verbindung hergestellt wird und eben
dieser Beweiswert das wesentliche Merkmal der Urkunde aus-
macht, lässt sich erkennen, dass der Begriff der „zusammenge-
setzten Urkunde“ an sich durchaus verzichtbar ist. Denn es
kommt letztlich ausschließlich darauf an, dass ein körperlicher
Gegenstand, gleichgültig aus wie vielen Teilen er besteht, die
drei Voraussetzungen des Urkundenbegriffs erfüllt.55 Dennoch
ist es sinnvoll, an demBegriff der „zusammengesetzten Urkun-
de“ als Fallgruppe festzuhalten, die letztlich allerdings nur
darauf hinweist, dass eine beweisrelevante Gedankenerklärung
unter Umständen erst durch die (feste) Verbindung mehrerer
Objekte entsteht.56 Insoweit ist in den genannten Fällen auch
in einer Klausur zweckmäßigerweise auf die Rechtsfigur der
„zusammengesetzten Urkunde“ abzustellen.

46 RGSt 68, 94 (95 f.); BGHSt 16, 94 (96 f.).
47 BGHSt 9, 235; BGHSt 16, 94 (95); RGSt 58, 16 (17); RGSt 68, 94 (95); Rengier (Fn.

11) § 32 Rn. 18.
48 BGHSt 16, 94 (98 f.).
49 BGHSt 9, 235 (236).
50 BGHSt 9, 235.
51 Vgl. hierzu BGHSt 9, 235 (240); BGHSt 16, 94 (95); BGHSt 18, 66 (70); BGHSt 45,

197 (200); Rengier (Fn. 11) § 32 Rn. 18; vgl. hierzu auch die gesetzliche Regelung in
§ 10 V FZV.

52 Vgl. hierzu OLG Karlsruhe DAR 2002, 229; Böse NStZ 2005, 370 (371).
53 OLG Stuttgart NStZ-RR 2001, 370; AG Waldbröl NJW 2005, 2870 (2871); Geppert

JURA 1988, 158 (161); vgl. auch BGH NJW 1989, 3104.
54 BGHSt 34, 375 (376 f.); hierzu Puppe JZ 1991, 447; ferner OLG Stuttgart VRS 47

(1974), 25; dagegen will Rengier (Fn. 11) § 32 Rn. 18, dann eine zusammengesetzte
Urkunde annehmen, wenn im Einzelfall eine feste Verbindung mit dem Fahrzeug
hergestellt wurde.

55 Vgl. oben unter A.
56 Vgl. hierzu auch Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf/Heinrich (Fn. 7) § 31 Rn. 20.
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& SACHVERHALT
Der vermögende V leidet an einer unheilbaren Krankheit, die in den nächsten Monaten zu
großen Schmerzen und darauf zum Tode führen wird. V möchte daher sein Leben beenden,
solange er noch im Vollbesitz seiner körperlichen und geistigen Kräfte ist und fragt seinen
ältesten Sohn A, ob er ihm helfen könne. Konkret verlangt er von A, ihm ein tödliches Gift zu
spritzen. A sagt zu und ist einzig vom Wunsch motiviert, seinem Vater diesen letzten Willen
zu erfüllen und ihm einen schmerzhaften Tod zu ersparen. Er bittet seinen Bruder B (einen
Chirurgen) um Aushändigung einer mit Gift gefüllten Spritze, um dem Wunsch des V nach-
zukommen. B händigt dem A vorsichtshalber gleich zwei Giftspritzen aus und erläutert dem
A, dass bereits das Gift einer Spritze nach ca. drei Stunden zum Herzstillstand und Tod führt.
Auch B verspürt hierbei den Wunsch, dem Vater weiteres Leid zu ersparen. In erster Linie hilft
B dem A aber, um in den möglichst baldigen Genuss der Erbschaft des vermögenden Vaters zu
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kommen. Am nächsten Morgen geht A zu V nach Hause, um dem Wunsch des V nach-
zukommen. Dieser lässt sich bereitwillig von A die Spritze in eine Armvene stecken, worauf-
hin A den Kolben der Spritze herunterdrückt. Die Nadel ist jedoch verstopft, sodass sich das
Gift nicht injizieren lässt. A nimmt daraufhin die zweite Spritze und injiziert dem V das darin
enthaltene Gift. Danach verlässt er das Haus und geht heim. Nach einer Stunde plagen ihn
Gewissensbisse. Er ruft daher anonym den Nachbarn des V, den N, an. Diesem sagt er, dem V
gehe es schlecht, er benötige dringend ärztliche Hilfe. N ruft daraufhin sofort einen Notarzt
an, der V rechtzeitig retten kann. Die Wirkung des Gifts hat jedoch bereits dazu geführt, dass
der Gehörsinn des V unwiederbringlich verloren ist.

Am nächsten Tag operiert B seine Patientin P. Diese leidet an Schmerzen im linken Kniege-
lenk, welche einen operativen Eingriff erforderlich machen. Nachdem B die P über den
Eingriff aufgeklärt hat und diese sich damit einverstanden erklärte, nimmt B die Operation mit
Hilfe eines Skalpells vor. Aufgrund einer Verwechslung führte B die Operation jedoch nicht
am linken, sondern am gesunden rechten Knie der P durch.

Wie haben sich die Beteiligten strafbar gemacht? Erforderliche Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

1. TATKOMPLEX : DER KRANKE VATER

A. STRAFBARKEIT DES A

I. Strafbarkeit des A wegen versuchter Tötung auf Verlangen nach §§ 216, 22, 23 I
StGB durch Spritzen des Gifts

Indem A dem V das Gift injizierte, könnte er sich wegen versuchter Tötung auf Verlangen
nach §§ 216, 22, 23 I StGB strafbar gemacht haben. Die Tat ist nicht vollendet, da V überlebte.
Der Versuch der Tötung auf Verlangen ist strafbar nach § 216 II StGB.

1. Tatbestand

a) Tatentschluss
A müsste mit Tatentschluss gehandelt haben. Hinsichtlich der Tötung des V hatte A Tatent-
schluss. Auch lag nach seiner Vorstellung ein Tötungsverlangen seitens des V vor, da die
Aufforderung eine qualifizierte Einwilligung darstellte (Kudlich PdW BT II, 2. Aufl. 2009, Fall
26; Lackner/Kühl StGB, 27. Aufl. 2011, § 216 Rn. 2; Rengier BT II, 11. Aufl. 2010, § 6 Rn. 6;
Vogel/Hocke Jura 2005, 709 [711]). Das Verlangen war aus der Sicht des A auch ausdrücklich
und ernstlich, da der V den A nach dessen Vorstellung in eindeutiger, nicht misszuverstehender
Weise zur Tötung aufforderte (ausdrücklich; vgl. dazu Lackner/Kühl a.a.O. § 216 Rn. 2; Kühl
Jura 2010, 81 [85]) und das Verlangen das Ergebnis eines frei verantwortlichen Willensent-
schlusses war (ernstlich; vgl. dazu Lackner/Kühl a.a.O. § 216 Rn. 2; Steinhilber JA 2010, 430
[431]; Wessels/Hettinger BT I, 34. Aufl. 2010, Rn. 156; Rengier a.a.O. § 6 Rn. 6; Eisele BT I, 1.
Aufl. 2008, Rn. 204). Ein drohender qualvoller Tod durch eine unheilbare Krankheit steht der
Ernstlichkeit nicht entgegen (Kühl Jura 2010, 81 [85]). Auch müsste A durch das Verlangen
zur Tötung nach seiner Vorstellung bestimmt worden sein. Das Tötungsverlangen muss daher
als entscheidender Tatantrieb auf den A eingewirkt und handlungsleitend die Entscheidung
dominiert haben (BGHSt 50, 80 [92]; Lackner/Kühl a.a.O. § 216 Rn. 2; Steinhilber JA 2010,
430 [431 f.]; Rengier a.a.O. § 6 Rn. 8). Als alleiniger Tatantrieb des A ist hier der Todeswunsch
des Vaters anzusehen, sodass er auch durch das Verlangen zur Tat bestimmt war.

b) Umittelbares Ansetzen, § 22 StGB
Indem A den Kolben der ersten Spritze herunterdrückte, hat er nach seiner Vorstellung zur
Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar angesetzt i.S.d. § 22 StGB.

2. Rechtswidrigkeit/Schuld
Die Tat könnte jedoch gerechtfertigt sein. Eine rechtfertigende Einwilligung scheidet aber aus,
da sich bereits aus § 216 I StGB selbst ergibt, dass sogar eine gesteigerte Form der Einwilligung
(das Verlangen) die Strafbarkeit der aktiven Sterbehilfe nicht ausschließt (Kühl Jura 2009, 881
[884]), dem V also keine Dispositionsbefugnis über das eigene Leben zusteht. Auch entfällt die
Rechtswidrigkeit nicht nach § 34 StGB, da lediglich in seltenen Extremfällen (z.B. das einge-
klemmte Unfallopfer, welches von den unerträglichen Qualen erlöst wird) eine Rechtfertigung
aus rechtfertigendem Notstand in Frage kommt (Kühl Jura 2009, 881 [884]; Rengier a.a.O. § 7
Rn. 1). A handelte daher auch rechtswidrig. Zudem liegt schuldhaftes Handeln vor, da eine
Entschuldigung nach § 35 I StGB mangels Gefahrabwendung ausscheidet.

Kein rechtfertigender
Notstand
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